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ob die Täuschung über den Status des Ehepartners nachträglich eine 
Scheidung rechtfertigen konnte36. Hier handelt es sich dagegen offen-
sichtlich um eine Strategie, die weithin anerkannte Unauflösbarkeit der 
Ehe zu umgehen. Ähnliche Fälle sind aus dem 9. Jahrhundert mehrfach 
bekannt. Lothar II. erfand bekanntermaßen eine Skandalgeschichte 
von Inzest und Abtreibung, um sich von Theutberga scheiden zu 
lassen. Papst Johannes VIII. musste sich einige Jahre später mit dem 
Fall eines Ehemanns auseinandersetzen, der sich unter dem Vorwand 
scheiden lassen wollte, mit seiner Schwiegermutter eine Affäre gehabt 
zu haben, weswegen er beim Geschlechtsverkehr mit seiner Frau In-
zest begehen würde37. Da die Schwiegermutter bereits verstorben war, 
konnte sie der Behauptung schwerlich widersprechen.

Ein anderer nur in der Catalaunensis überlieferter Beschluss berich-
tet sehr lebhaft über die folgende Begebenheit: „In das Bett des Mannes 
legte sich in Abwesenheit seiner Frau dessen Schwester. Er glaubte, es 
handle sich um seine Frau, und schlief mit ihr. Darüber waren wir der 
Meinung: wenn er mit Sicherheit beweist, dass er unwissend dieses 
Verbrechen beging, soll er die ihm auferlegte Buße tun, aber es soll ihm 
erlaubt sein, seine legitime Ehe weiterzuführen. Jener aber gebührt es, 
dass sie durch würdige Rache niedergebeugt werde und in Ewigkeit 
das Recht zur Ehe entbehrt, außer wenn sie sich nach sehr würdiger 
Buße vielleicht eine Indulgenz verdient“38. Man hätte gerne gewusst, 
wie der Ehemann einen sicheren Beweis antreten konnte, dass er den 
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